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Die fortschreitende Digitalisierung verändert 
nicht nur die Wirtschaft, sondern auch das 
Recht. Die Digitalisierung ist in der heutigen 
Welt ein zentraler Motor für Innovation, Wirt-
schaftswachstum und gesellschaftlichen Wan-
del. In diesem Zusammenhang gewinnt die 
Digitalisierungsrichtlinie II zunehmend an Be-
deutung, da sie einen Rahmen schafft, um die 
digitale Transformation in verschiedenen Sek-
toren effizient und nachhaltig zu gestalten. 

Durch das Inkrafttreten der Digitalisierungs-
richtlinie II (RL (EU) 2025/25) zum 30. Januar 
2025 wird der Zugang zu verlässlichen Gesell-
schaftsinformationen sowie die Vernetzung 
von Unternehmensregistern innerhalb der Eu-
ropäischen Union wesentlich erweitert und er-
leichtert. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, 
die Richtlinie bis zum 31. Juli 2027 umzusetzen.
 
Rechtsanwalt Oliver Schuster, Fachanwalt für 
Internationales Wirtschaftsrecht und Partner, 
möchte mit diesem Artikel die wesentlichen 
Änderungen der Digitalisierungsrichtlinie II 
im Gesellschaftsrecht, insbesondere in den 
Bereichen EU-Gesellschaftsbescheinigung und 
EU-Vollmacht, Once-Only-Prinzip, Registerfüh-
rung und elektronische Kommunikation dar-
stellen:

1. 	 EU-Gesellschaftsbescheinigung
	 und EU-Vollmacht

Die Einführung der digitalen EU-Vollmacht 
ermöglicht es Unternehmen, die Berechtigung 
einer Person zur Vertretung einer Gesellschaft 
in grenzüberschreitenden Verfahren nachzu-
weisen. Hierfür wird eine standardisierte und 
mehrsprachige Vorlage durch die Kommission 
mittels Durchführungsrechtsakten auf dem 
E-Justiz-Portal bereitgestellt. Die Vollmachtser-
teilung selbst und die konkrete Ausgestaltung 
richtet sich nach nationalen Vorgaben. Zudem 
muss die Vollmacht im Handels- und Unter-
nehmensregister hinterlegt werden. Diese 
Vollmacht ist dann von den jeweiligen Behör-
den zu akzeptieren. Die EU-Gesellschaftsbe-

scheinigung wiederum ist ein Dokument, das 
die rechtliche Existenz und die wichtigsten In-
formationen einer Gesellschaft innerhalb der 
Europäischen Union bestätigt. Sie enthält we-
sentliche Informationen über ein Unternehmen 
und soll in allen EU-Mitgliedstaaten als „aus-
reichender Nachweis“ (sufficient evidence) ak-
zeptiert werden. Es handelt sich dabei um eine 
Art „Unternehmensauszug“ auf EU-Ebene, der 
standardisiert ist und in allen Mitgliedstaaten 
anerkannt wird. Es dient dazu, die Identität und 
die rechtliche Stellung eines Unternehmens 
nachzuweisen, insbesondere bei grenzüber-
schreitenden Geschäften innerhalb der EU. 
Die EU-Gesellschaftsbescheinigung soll den 
Verwaltungsaufwand für Unternehmen redu-
zieren, da sie eine einheitliche und anerkannte 
Form des Nachweises bietet, anstatt in jedem 
Land unterschiedliche Dokumente vorlegen zu 
müssen. Dadurch wird die grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit und der Handel innerhalb 
der EU erleichtert. 

2. 	„Once-Only-Prinzip“

Das Once-Only Prinzip soll gewährleisten, dass 
Unternehmen ihre Daten nur einmal in einem 
nationalen oder europäischen Register eintra-
gen lassen müssen. Bei Bedarf, z. B. bei der 
Gründung einer Tochtergesellschaft in einem 
EU-Mitgliedsstaat werden diese Daten dann 
elektronisch über das BRIS-System zwischen 
den zuständigen Registern ausgetauscht, wo-
durch Formalitäten wie Apostillen und die 
Übersetzung von Dokumenten entfallen. 

3. 	Digitalisierung und Verknüpfung
	 der Unternehmensregister

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Vernet-
zung und Digitalisierung der Unternehmens-
register. Bisher waren Unternehmensdaten oft 
nur national oder in Papierform zugänglich. Die 
Richtlinie führt nun ein europaweites Register-
portal (BRIS – Business Registers Interconnec-
tion System) ein, über das Unternehmensin-
formationen grenzüberschreitend abgerufen 

werden können. Darüber hinaus soll eine Ver-
knüpfung der Netzwerke für Insolvenzen (IRI) 
und wirtschaftliche Eigentümer/Berechtigte 
(BORIS) erfolgen. Dies erhöht die Transparenz 
und erleichtert z. B.  Due-Dilligence-Prüfungen 
bei internationalen Geschäften.

4. 	Registerpublizitätspflicht für 
	 Personenhandelsgesellschaften 

Nachdem bisher nur Kapitalgesellschaften vom 
Anwendungsbereich der Gesellschaftsrechts-
richtlinie erfasst waren, sollen nun grundlegen-
de Informationen über Personenhandelsgesell-
schaften über das BRIS zukünftig zugänglich 
sein, angelehnt an die Offenlegungsanforde-
rungen für Kapitalgesellschaften. Allerdings 
sieht die Richtlinie eine Öffnungsklausel zu-
gunsten des nationalen Rechts vor, wonach bei 
Personenhandelsgesellschaften nur diejenigen 
Gründungsdokumente überprüft und hinterlegt 
werden sollen, die nach nationalem Recht beim 
Handelsregister einzureichen sind. Es bleibt ab-
zuwarten, ob diese Öffnungsklausel beständig 
ist, da in Deutschland beispielsweise die KG- 
oder OHG-Verträge nicht beim Handelsregis-
ter einzureichen sind. Denn eines der Ziele der 
Digitalisierungsrichtlinie II, die öffentlichen 
Präventivkontrolle, insbesondere die Bekämp-
fung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung ist hier nicht gewährleistet. 

5. 	Ausblick

Die Digitalisierungsrichtlinie II bringt wichtige 
Fortschritte für das europäische Gesellschafts-
recht. Sie reduziert Bürokratie, senkt Kosten 
und macht das Unternehmensumfeld moder-
ner. Die Digitalisierungsrichtlinie II moderni-
siert das europäische Gesellschaftsrecht und 
passt es an die digitale Wirtschaft an. Insbe-
sondere werden durch die Digitalisierungsricht- 
linie II die grenzüberschreitenden Aktivitäten 
von Unternehmen durch die grenzüberschrei-
tende Akzeptanz von Unternehmensdaten 
spürbar erleichtert werden. 
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